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P F L E G E V E R S I C H E R U N G

Pflegestärkungsgesetz (PSG) II 
nutzt allen
Die Bundesregierung legt mit dem PSG II eine tiefgreifende  Reform 
vor und löst ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein, per 
 Gesetz für die Gleichbehandlung von kognitiv, psychisch und soma
tisch eingeschränkten Personen in der Pflegeversicherung zu sorgen. 

M
it der Umsetzung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
und der Einführung eines ge-
eigneten Begutachtungsver-

fahrens ist allen Beteiligten geholfen – den 
Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen und 
den Pflegekräften, denn der tatsächliche 
Unterstützungsbedarf wird insgesamt bes-
ser erfasst. Die Unterscheidung zwischen 
körperlicher Pflegebedürftigkeit und einge-
schränkter Alltagskompetenz, zum Beispiel 
Demenz, entfällt. Die Leistungshöhe hängt 
in Zukunft davon ab, welche Unterstützung 
der Pflegebedürftige braucht und was er 
oder sie noch selbst erledigen kann. Alle 
Pflegebedürftigen erhalten damit gleich-
berechtigt Zugang zu den Leistungen der 
Pflegeversicherung. Zusätzlich beginnt die 
Unterstützung früher, etwa wenn eine Du-
sche altersgerecht umgebaut werden muss 
oder eine Haushaltshilfe benötigt wird. Die 
bisherigen drei Pflegestufen werden durch 
fünf Pflegegrade abgelöst. Pflegebedürfti-
gen der Pflegegrade 2 bis 5 stehen alle bis-
herigen Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Verfügung. Menschen mit dem Pflege-
grad 1 erhalten einen Entlastungsbetrag in 
Höhe von 125 Euro, den sie im Rahmen der 

Kostenerstattung nutzen können. Pflege-
bedürftige erhalten künftig nicht nur vor-
rangig Hilfe bei der Körperpflege, sondern 
auch Unterstützung bei der Bewältigung 
der Folgen von Demenz oder psychischen 
Erkrankungen durch ein individuell zuge-
schnittenes Betreuungsangebot.

Überleitungsregelungen und 
Bestandsschutz

Zum 1. Januar 2017 wird das derzeitige Sys-
tem von drei Pflegestufen auf fünf Pflege-
grade umgestellt. Für die rund 2,8 Millio-
nen Pflegebedürftigen, die zum Stichtag 
Pflegeleistungen erhalten, wird mit einer 
Überleitungsregelung sichergestellt, dass 
sie ohne erneute Begutachtung und Nach-
teile (Bestandsschutz) in das neue System 
übergeleitet werden.

Pflegestufenunabhängiger Eigenanteil 
in Pflegeheimen

Mit der Reform wird auch festgelegt, dass 
künftig alle Bewohner eines Pflegeheims 
– unabhängig vom Grad der Pflegebedürf-
tigkeit – einen gleich hohen Eigenanteil 

C 21156 F

Die Ersatzkassen in Hessen haben 
sich mit dem Fachverband für spe-
zialisierte ambulante Palliativver-
sorgung (SAPV) im Land auf eine 
Erhöhung der Vergütung geeinigt. 
Nach einer schwierigen Verhand-
lungsrunde wurde eine Anhebung 
der Vergütungssätze in zwei Stu-
fen mit einer Gesamtlaufzeit von 
26 Kalendermonaten vereinbart. 
Vom 01.11.2015 bis zum 31.08.2016 
steigen die Vergütungssätze um 
2,53 Prozent und für die Zeit vom 
01.09.2016 bis 31.12.2017 um weite-
re 2,95 Prozent. Im Rahmen der spe-
zialisierten ambulanten Palliativ-
versorgung werden sterbenskranke 
Menschen in Hessen in ihrer letzten 
Lebensphase zuhause betreut. Hes-
sen bietet als eines der ersten Bun-
desländer eine flächendeckende 
spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung für Erwachsene, Kinder 
und Jugendliche an.

P A L L I A T I V V E R S O R G U N G

Einigung  
nach langen 
 Verhandlungen 
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Vorgaben anbieten. Zudem werden die 
Länder verpflichtet, den Landesverbänden 
der Pflegekassen Informationen über Ange-
bote zur Unterstützung im Alltag zur Verfü-
gung zu stellen.

Sicherung und Entwicklung der Qualität 
in der Pflege

Die Vorschriften zur Sicherung und Ent-
wicklung der Qualität in der Pflege werden 
ergänzt und neu strukturiert. Hierbei wer-
den die Bereiche Qualitätssicherung, Qua-
litätsbemessung und Qualitätsdarstellung 
weiterentwickelt und deren Entscheidungs-
findung durch eine Neustrukturierung der 
Pflege-Selbstverwaltung auf Bundesebene 
beschleunigt. Zu den wichtigsten Aufgaben 
gehört die Weiterentwicklung der Pflege-
noten, die im stationären Bereich bis Ende 
2017 und im ambulanten Bereich bis Ende 
2018 überarbeitet werden müssen. Das bis-
herige System der Pflegenoten gilt weiter 
bis zum Inkrafttreten der neuen Qualitäts-
systeme. Im Zusammenhang mit der Wei-
terentwicklung der Pflegequalität wird bis 
zum 30. Juni 2020 ein wissenschaftlich fun-
diertes Verfahren zur einheitlichen Bemes-
sung des Personalbedarfs in den Pflegeein-
richtungen entwickelt.

Finanzierung der Reform

In Verbindung mit der Einführung des neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriffs wird der 
Beitragssatz zum 1. Januar 2017 um 0,2 Bei-
tragssatzpunkte auf 2,55 Prozent, für Kin-
derlose auf 2,8 Prozent, angehoben.  

zu den von der Pflegeversicherung zu 
tragenden Pflegekosten leisten müssen. 
Pflegebedürftige, die bereits in einer sta-
tionären Einrichtung leben, erhalten Be-
standsschutz. Für sie wird sich nach der 
Umstellung auf die neuen Pflegegrade 
nichts ändern. In der Vergangenheit war 
es so, dass der Eigenanteil mit der Einstu-
fung in eine höhere Pflegestufe angestie-
gen ist. Da künftig ein einheitlicher Anteil 
von allen Pflegebedürftigen der Pflege-
grade 2 bis 5 zu zahlen ist, werden vie-
le Pflegebedürftige entlastet. Auch für die 
Vergütungsvereinbarungen der voll- und 

teilstationären Pflegeeinrichtungen mit 
den Kostenträgern sind Auffangregelun-
gen zur Überleitung vorgesehen, sofern 
bis zum Umstellungszeitpunkt im Einzel-
fall keine neue Vereinbarung verhandelt 
werden konnte.

Erweiterung der Pflegeberatung

Umfangreiche Veränderungen erfährt die 
Pflegeberatung. U. a. sollen die Pflegekas-
sen den Pflegebedürftigen zukünftig (feste) 
Ansprechpartner nennen, die eine neutra-
le Beratung auf der Grundlage einheitlicher 

Was lange währt … – Der Bundes-
tag hat das Zweite Pflegestärkungs-
gesetz verabschiedet und die Pflege-
versicherung damit deutlich gerechter 
gemacht. Er kommt so einer seit Lan-
gem geäußerten Forderung der Er-
satzkassen nach. Die Reform wird u. a. 
die Situation von demenzerkrankten 
Pflegebedürftigen erheblich verbes-
sern. Die Einführung des neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs und die Ab-
lösung der drei Pflegestufen durch 
fünf Pflegegrade sind die wichtigsten 
pflegepolitischen Maßnahmen seit 
vielen Jahren, auch wenn eine Um-
setzung bereits zum 01.01.2017 ambi-
tioniert ist. 
Aber die Pflege wird dadurch auch 
deutlich teurer. Die anstehende Bei-
tragssatzerhöhung von 0,2 Pro-
zentpunkten ab 2017 wird nicht 
ausreichen. Deshalb werden die Pfle-
gekassen die Mittel des Ausgleichs-
fonds der Pflegeversicherung erheb-
lich abschmelzen müssen. Zusätzlich 
gibt es politische Überlegungen, die 
Pflegeberatung der Kommunen aus 
Mitteln der Pflegeversicherung zu fi-
nanzieren. Diese Kostenverschiebung 
ist nicht akzeptabel. Das Geld der Bei-
tragszahler darf nur für Leistungen 
der von ihnen finanzierten Pflegever-
sicherung verwendet werden.
Auch die Überarbeitung der Pflege-
noten war überfällig, denn sie müs-
sen aussagekräftiger werden. Für die 
Übergangszeit ist es gleichwohl rich-
tig, das bisherige Bewertungssystem 
fortzuführen, um weiterhin eine zu-
verlässige Orientierung zu haben.

K O M M E N T A R

Ambitioniert

»Die Leistungshöhe hängt 
in Zukunft davon ab, welche 
Unterstützung der Pflege
bedürftige braucht und was 
er oder sie noch selbst erle
digen kann.«

von 
CLAUDIA ACKERMANN  
Leiterin der  
vdek-Landesvertretung 
Hessen
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L E I S T U N G S V E R B E S S E R U N G

Verbesserung der Hospiz- und 
Palliativversorgung 
Mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Hospiz und Palliativversor
gung in Deutschland“ soll die Versorgung von schwerstkranken  
und sterbenden Menschen in ihrer letzten Lebensphase verbessert 
werden. 

Z
iel des am 5. November 2015 im 
Bundestag beschlossenen Ge-
setzes ist es, durch Stärkung der 
Hospiz- und Palliativversorgung 

in ganz Deutschland ein flächendeckendes 
Angebot zu verwirklichen, damit alle Men-
schen an den Orten, an denen sie ihre letz-
te Lebensphase verbringen, auch im Ster-
ben gut versorgt und begleitet sind.

Vernetzung und Versorgung

 Maßnahmen zielen darauf ab,
• in strukturschwachen und ländlichen 

Regionen den weiteren Ausbau der 
Hospiz- und Palliativversorgung zu 
unterstützen,

• die Vernetzung und Kooperation von 
medizinischer und pflegerischer Ver-
sorgung sowie hospizliche Beglei-
tung in der Regelversorgung sicher-
zustellen,

• die allgemeine ambulante Palliativ-
versorgung weiter zu stärken,

• die Finanzierungsgrundlage statio-
närer Hospize zu verbessern,

• die Hospizkultur und Palliativversor-
gung in stationären Pflegeeinrichtun-
gen und Krankenhäusern zu stärken 
und Kooperationen mit regionalen 
Versorgern zu fördern sowie

• die Versicherten gezielt über beste-
hende Angebote der Hospiz- und Pal-
liativversorgung zu informieren.

Mit dem Gesetz werden Anreize zum wei-
teren Auf- und Ausbau der Hospiz- und 
Palliativversorgung gesetzt und die Ko-
operationen und Vernetzung in den rele-
vanten Versorgungsbereichen gefördert. 

In stationären Pflegeeinrichtungen und 
Krankenhäusern, in denen viele Men-
schen ihre letzte Lebensphase verbringen, 
gilt es, die Hospizkultur und Palliativver-
sorgung insgesamt voran zu bringen. Die 
Versicherten werden besser über Ange-
bote der Hospiz- und Palliativversorgung 
informiert, damit die letzte Lebensphase 
selbstbestimmt und bestmöglich beglei-
tet verbracht werden kann.

Versorgung in Hessen gewährleistet

In Hessen sind der Ausbau und die Ent-
wicklung der Hospiz- und Palliativversor-
gung bereits flächendeckend umgesetzt. 
So gibt es hier aktuell 17 stationäre Hos-
pize mit 175 Plätzen sowie ein Kinderhos-
piz mit 12 Plätzen. Im Bereich der spezia-
lisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) stehen den Sterbenden 23 Palli-
ativteams zur Verfügung; im Bereich der 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
sind es drei Teams.  

Die Verbände der Pflegekassen in 
Hessen, der Medizinische Dienst 
der Krankenversicherung Hessen 

(MDK), der PKV-Prüfdienst und die Be-
treuungs- und Pflegeaufsicht Wiesbaden 
haben im Rahmen eines Modellprojekts 
zur Qualitätsprüfung in Pflegeheimen 
eine positive Zwischenbilanz gezogen. 
Die Institutionen sind sich einig, dass 
eine Zusammenarbeit bei den Prüfungen 
nach dem SGB XI und dem Hessischen 
Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleis-
tungen (HGBP) weiterhin erforderlich ist, 
und schlagen für die nächste Phase eine 
Intensivierung der Zusammenarbeit vor. 
Ziel ist es, zur Entbürokratisierung Dop-
pelprüfungen zu vermeiden und dennoch 
systematisch schlechte Pflegeeinrichtun-
gen zu identifizieren, diese zu überwa-
chen sowie gemeinsame Absprachen zu 
treffen. Hierzu werden die Beteiligten ein 
Verfahren für eine Risikobewertung der 
Einrichtungen entwickeln und in der Mo-
dellregion (Rheingau-Taunus-Kreis und 
Stadt Wiesbaden) testen. Da der MDK 
Hessen und der PKV-Prüfdienst gesetz-
lich gehalten sind, jährlich die Pflege-
einrichtungen zu prüfen, wird sich die 
Betreuungs- und Pflegeaufsicht auf die 
schlechten Einrichtungen konzentrieren, 
um Doppelprüfungen zu vermeiden und 
die Versorgung der Bewohner in den Ein-
richtungen zu verbessern. 
Diese Maßnahmen werden zur Verbesse-
rung des Verbraucherschutzes beitragen.

B Ü R O K R A T I E A B B A U

Modellprojekt zur 
Qualitätsprüfung in 
Pflegeheimen
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Die Vorbereitungen für die Sozialwahl 
2017 laufen. Die Amtszeit der ehren-
amtlichen „Selbstverwalter/innen“ in 
den Versicherungsparlamenten der ge-
setzlichen Sozialversicherungsträger 
erreicht ihr letztes Drittel. Um nicht nur 
zu aktuellen Anlässen wie der Neuwahl 
über die Arbeit der ehrenamtlichen 
Selbstverwalter/innen zu informieren, 
wurde ein Informationsportal unter 
www.selbstverwaltung.de eingerichtet. 
Interessierte können dort auch die Po-
sitionen zu gesundheits- und sozialpo-
litischen Themen nachlesen. Darüber 

hinaus werden Informationen rund um 
die Sozialwahlen und die Selbstverwal-
tung angeboten, wie zum Beispiel zur 
Berufung der neuen Bundeswahlbeauf-
tragten für die Sozialwahlen 2017 durch 
die Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales am 29. September 2015. 
Das Informationsportal wird von der 
gesetzlichen Rentenversicherung, der 
gesetzlichen Unfallversicherung, dem 
GKV-Spitzenverband und den sechs 
Ersatzkassen betrieben. Die nächsten 
Sozialwahlen finden Anfang Juni 2017 
statt.

E
s gibt kaum ein Thema, das so heiß 
diskutiert wird, wie die Kranken-
hausstrukturreform. Sie soll am 
1. Januar 2016 in Kraft treten und 

nicht nur die Qualität der Krankenhausver-
sorgung verbessern, sondern auch für mehr 
Pflegekräfte am Krankenbett sorgen. Kann 
das Gesetz das leisten oder handelt es sich 
nur um den berühmten kleinsten Nenner, 
auf den sich alle Beteiligten geeinigt ha-
ben? Darum ging es bei der Veranstaltung 
„Krankenhausreform – Der große Wurf?“ 
der vdek-Landesvertretung Hessen, die am 
18. September 2015 in Frankfurt stattfand. 

Stefan Grüttner, der hessische Staats-
minister für Soziales und Integration, äu-
ßerte sich positiv. Zwar sei gerade bei der 
Finanzierung noch nicht alles rund, aber 
ansonsten viele Themen auf einem guten 
Weg. Grüttner kündigte auf der Veranstal-
tung zudem an, dass das Land Hessen zu-
sätzliche Mittel in Höhe von 75 Mio. Euro 
für bauliche Investitionen hessischer Kran-
kenhäuser zur Verfügung stellt. 

Claudia Ackermann, Leiterin der vdek-
Landesvertretung Hessen, sah die Finan-
zierung durch die Länder kritisch, bewer-
tete die Einrichtung eines Strukturfonds 
mit dem Ziel, Überkapazitäten abzubauen 
und gute Versorgungsangebote zu konzen-
trieren, als positiv.

Prof. Dr. rer. pol. Andreas Beivers von 
der Hochschule Fresenius in München 
sprach über die Herausforderungen der 
Krankenhausplanung. Er führte aus, dass 
2013 43 Prozent der Patienten über die Not-
aufnahme ins Krankenhaus kamen. Beivers 
sprach von einer Diskrepanz zwischen ei-
nem subjektiv empfundenen und einem 
objektiven Notfall. Er wünschte sich für die 
Zukunft eine eindeutige Klassifizierung. 

Dieter Bartsch, Präsident der Hessi-
schen Krankenhausgesellschaft, mahn-
te, besonnen zu agieren und auch in 
den  Ballungsräumen nicht vorschnell 
von einer Überversorgung zu sprechen. 
 Ulrike Elsner, die Vorstandsvorsitzende 

S O Z I A L W A H L

Vorbereitungen für Sozialwahl 2017  
haben begonnen

V E R A N S T A L T U N G

„Krankenhausreform – Der große Wurf?“
Vertreter aus Politik, Wissenschaft, der Leistungserbringer und Kostenträger haben bei  
der vdekVeranstaltung in Frankfurt im Herbst über die anstehende Krankenhausreform  
diskutiert. Maßgeblich ging es darum, ob die Krankenhausversorgung besser oder doch  
womöglich nur teurer wird. 
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des vdek sagte: „Ziel des Gesetzes ist 
es, die Struktur zu verbessern, damit die 
 Krankenhäuser, die wir auch angesichts 
der demografischen Entwicklung brau-
chen, vernünftig finanziert werden kön-
nen.“  
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H Y G I E N E  I N  D E R  K L I N I K

Gefährliche Keime: Was können 
Kliniken besser machen?
Die Vereinbarung zur Durchführung eines Qualitätssicherungsprojek
tes zur Analyse der Häufigkeit von Krankenhausinfektionen in hessi
schen Kliniken steht kurz vor dem Abschluss.

G
emeinsam mit Vertretern der 
Krankenhausseite und der Ge-
schäftsstelle Qualitätssicherung 
Hessen (GQH) haben Vertreter 

der GKV unter Einbindung des hessischen 
Ministeriums für Soziales und Integration 
ein Konzept für ein Qualitätssicherungspro-
jekt entwickelt. Ziel des Projekts, das am 1. 
Januar 2016 starten soll, ist die „Analyse 
der MRE-Prävalenz sowie Maßnahmen zur 
Reduktion nosokomialer Infektionen durch 
MRE in hessischen Krankenhäusern“. 

Nosokomiale Infektionen (NI) stellen 
in Deutschland trotz seines hochentwi-
ckelten Gesundheitssystems ein Risiko 
für Patienten und eine Herausforderung 
an die klinische Hygiene und den Infekti-
onsschutz dar. Unter den bei einem Kran-
kenhausaufenthalt erworbenen Infektio-
nen stehen multiresistente Erreger (MRE) 
besonders im Fokus. 

In Hessen wurde im Jahr 2012 bei 
über 20.000 Krankenhauspatienten eine 
entsprechende Diagnose gestellt. Nach 

Expertenmeinung sind in Deutschland 
etwa 20 bis 30 Prozent aller NI vermeid-
bar. Die Behandlung von Patienten ist auf-
wändig und kostenintensiv. Im Rahmen 
des Projektes sollen mögliche Verbrei-
tungsursachen identifiziert und Transpa-
renz über die Ursachen geschaffen wer-
den, die vom Krankenhaus beeinflusst 
werden können oder ggf. von anderer Sei-
te beseitigt werden müssen. 

Entsprechend der externen stationären 
Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 137 
SGB V ist eine regelmäßige Berichterstat-
tung an die teilnehmenden Einrichtungen 
vorgesehen. Bei auffälligen Ergebnissen 
soll ein „Strukturierter Dialog“ durch eine 
Fachkommission durchgeführt werden, um 
möglichen Qualitätsdefiziten in den Klini-
ken entgegenzuwirken.

Die Ersatzkassen haben sich stets aktiv 
an der Entwicklung des Projektes beteiligt 
und sich dafür eingesetzt, dass bei Auffäl-
ligkeiten Maßnahmen zeitnah eingeleitet 
werden können.  

Ursprünglich war die Krankenhausre-
form zur Sicherung und Verbesserung 
der Patientenversorgung gedacht. In-
zwischen ist klar: die Reform sichert 
und verbessert vor allem die Einnah-
men der Krankenhäuser. Im Rahmen 
des Gesetzgebungsprozesses wurden 
von den Krankenhäusern zahlreiche 
Interventionen eingebracht. Anfang 
November wurde ein Maßnahmenpa-
ket verabschiedet, das zu den erwar-
teten Mehrausgaben für die Kranken-
kassen bis zum Jahr 2018 von über 4 
Milliarden Euro mit weiteren 800 Mil-
lionen Euro jährlich zu Buche schlägt. 
Zahlen müssen diese Zeche die Ver-
sicherten über Zusatzbeiträge. Die 
Länder, die vielfach ihren Investiti-
onspflichten nur unzulänglich nach-
kommen, werden geschont. Gut für 
Hessen und insgesamt im Bundesver-
gleich ist, dass das Land 2015 zusätz-
liche Investitionsmittel in relevanter 
Größenordnung zur Verfügung stellt. 
Diese müssten jedoch künftig jährlich 
fließen, um den Investitionsbedarf an-
nähernd zu decken. Für Hessen bleibt 
zu hoffen, dass die Landesregierung 
Qualitätsindikatoren verbindlich be-
rücksichtigt und im Krankenhaus-
plan ab 2017 verankert. Die Ersatzkas-
sen fordern ferner eine detailliertere 
Planung, um durch eine höhere Leis-
tungskonzentration ein besseres Be-
handlungsergebnis zu erreichen. Da-
mit wäre eines der ursprünglichen 
Ziele der Reform zumindest für Hes-
sen erreicht, wenn auch teuer erkauft. 

K O M M E N T A R

Eine teure 
 Angelegenheit

von 
RAINER SAND  
RL Stat. Versorgung
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Nach den Bundesländern Hamburg, Bremen und NRW 
wird auch Hessen die Gesundheitsversorgung von 
Flüchtlingen durch die Ausgabe der elektronischen Ge-

sundheitskarte (eGK) sukzessive organisieren.
Auf Initiative von Sozialminister Grüttner hatten sich im Sep-
tember die Verbände der Krankenkassen in Hessen und Er-
satzkassen geeinigt, mit der Erarbeitung einer entsprechenden 
Landesrahmenvereinbarung zu beginnen. Inzwischen liegt ein 
Entwurf für eine solche Vereinbarung vor.
Ohne die eGK erhalten Flüchtlinge eine Behandlung gegen eine 
entsprechende Bescheinigung der Sozialbehörde, die wiederum 
Abrechnungsgrundlage für den Arzt gegenüber der Kommune 
ist. Die eGK hingegen soll sicherstellen, dass der Arzt jede Be-
handlung eines Flüchtlings ganz normal über seine Praxissoft-
ware mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) ab-
rechnen kann und über seine Quartalsabrechnung vergütet 
bekommt. Die Krankenkassen wiederum erhalten von den Kom-
munen die Kosten für jeden Behandlungsfall zzgl. einer Verwal-
tungskostenpauschale erstattet.
Die Übernahme der Organisation der Gesundheitsversorgung 
über die eGK erfolgt dabei durch die Krankenkassen als Auf-
tragsverwaltung. Das heißt auch, dass die Flüchtlinge keinen 
Status als GKV-Versicherte erhalten. Vielmehr besteht für die-
se Personengruppe ein deutlich eingeschränkter Leistungsan-
spruch, der sich im Kern auf die Behandlung von Akuterkran-
kungen beschränkt.
Für Hessen ist geplant, dass die teilnehmenden Krankenkassen 
jeweils für einzelne Landkreise und kreisfreie Städte die Aus-
gabe der eGK und die Organisation der Gesundheitsversorgung 
übernehmen. Eine Aufteilung einzelner Gemeinden auf die Kran-
kenkassen stellt keine praktikable Alternative dar. Noch ist aller-
dings unklar, ob die Kommunen ihrerseits von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen. In NRW waren z. B. mit Stand November 2015 
erst ca. zehn Gemeinden der Vereinbarung beigetreten.

G E S U N D H E I T S V E R S O R G U N G

Gesundheitskarte für Flüchtlinge 
in Hessen

Höhere Beitragsbemessungsgrenzen 2016

Die Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversiche-
rungen steigen. Das Bundeskabinett hat beschlossen, 
dass ab dem 1. Januar 2016 auf Einkommen von monatlich 
bis zu 4.237,50 Euro Beiträge zur gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung fällig werden. Im zu Ende gehen-
den Jahr lag die Grenze bundeseinheitlich bei 4.125 Euro 
im Monat. Die Bemessungsgrenzen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung und in der Arbeitslosenversicherung 
werden auf 6.200 Euro (West) und 5.400 Euro (Ost) ange-
hoben. Jährlich sind das 74.400 Euro (West) und 64.800 
Euro (Ost.) Die Versicherungspflichtgrenze steigt 2016 auf 
56.250 Euro Jahreseinkommen, sie lag in 2015 bei 54.900 
Euro.

Krankenkassen stellen Impfausweise bereit

Ab dem 1. Januar 2016 stellen die gesetzlichen Kranken-
kassen die Impfausweise für die gesetzlich Krankenver-
sicherten bereit. Diese Regelung ist Bestandteil des Prä-
ventionsgesetzes (PrävG), das bereits im Juli 2015 in Kraft 
getreten ist. Ob die Krankenkassen die Impfausweise di-
rekt an die Versicherten abgeben, sie über elektronische 
Medien zur Verfügung gestellt werden oder der Arzt sie 
den Patienten aushändigt, das entscheidet jede Kranken-
kasse für sich. Der Gesetzgeber beziffert die voraussicht-
lichen jährlichen Kosten hierfür auf ca. 1 Mio. Euro. Das 
„Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der 
Prävention“ soll die Vorbeugung und Früherkennung von 
Krankheiten stärken. Der Impfschutz ist dafür ein wichti-
ger Baustein.

IGeLMonitor setzt auf Merkblätter für Patienten

Was bringt eine „Individuelle Gesundheitsleistung“ 
(IGeL = Selbstzahlerleistung), wann wird sie empfoh-
len, welche Studien gibt es darüber und was ist das Fa-
zit des IGeL-Monitors? All diese Fakten werden künftig 
für jede bewertete Selbstzahlerleistung auf einem eige-
nen „Merkblatt für das Praxisgespräch“ zusammenge-
fasst. Die Broschüren sind vor allem als Hintergrundin-
formation für die Patientinnen und Patienten gedacht, 
die mit ihrem Arzt über eine individuelle Gesundheits-
leistung sprechen möchten. Zusätzlich können auch Pa-
tientenberatungsstellen, Verbraucherzentralen und Ver-
sicherungen diese Merkblätter nutzen. Sie stehen unter 
www.igel-monitor.de als pdf-Dokumente zur Verfügung 
und können dort  heruntergeladen werden.

K U R Z  G E F A S S T
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O R G A N S P E N D E

Zahl der Organspender  
in Hessen leicht gestiegen
Der Abwärtstrend scheint gebrochen. 2015 gab es in Hessen von 
Januar bis Oktober 49 Organspender. Von diesen wurden 161 Organe 
gespendet und transplantiert. 2014 gab es in Hessen 45 Organspender, 
von denen 170 Organe gespendet und transplantiert wurden. 

N
icht nur in Hessen, auch in der ge-
samten Region Mitte stabilisier-
te sich die Zahl der Organspender 
im laufenden Jahr. 

Die Region Mitte fasst die Bundeslän-
der Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 
zusammen. Wie die Deutsche Stiftung Or-
ganspende mitteilte, gab es dort von Januar 
bis Oktober 2015 insgesamt 93 Organspen-
der, im gleichen Zeitraum des vergangenen 
Jahres waren es 86 Spender gewesen. 

Positive Tendenz

„Damit ist zwar noch nicht die gleiche An-
zahl von Spendern wie in den Jahren 2013 
(=111) und 2012 (=116) erreicht, aber der 
Abwärtstrend ist gestoppt“, so Claudia 
Ackermann, Leiterin der vdek-Landesver-
tretung Hessen. 

Insgesamt wurden von den 93 Organ-
spendern in der Region Mitte im laufen-
den Jahr 307 Organe gespendet und trans-
plantiert. Die Zahl ist nahezu identisch mit 
den gespendeten und transplantierten Or-
ganen im gleichen Zeitraum des Vorjah-
res (=311), allerdings lag deren Zahl in den 
Jahren 2013 mit 412 bzw. 2012 mit 415 noch 
deutlich höher. 

Anzahl Spenderorgane gesunken

Bundesweit ist die Zahl der Organspender 
von Januar bis Oktober 2015 im Vergleich 
zum Vorjahr um 3,2 Prozent von 713 auf 736 
gestiegen. Damit zeichnet sich auch bun-
desweit erstmals seit vier Jahren nach ei-
nem deutlichen Rückgang wieder eine 
leichte Aufwärtsbewegung ab. Dies gilt 

jedoch nicht für die Zahl der gespendeten 
Organe, die bundesweit im Vergleich zum 
Vorjahr um 1,8 Prozent auf insgesamt 2.455 
Organe zurückgegangen ist. 

Laut einer Umfrage der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
zu „Einstellung, Wissen und Verhalten der 
Allgemeinbevölkerung zur Organ- und Ge-
webespende in Deutschland“ sind 71 Pro-
zent der Deutschen grundsätzlich zu einer 
Organspende bereit. Viele von ihnen ha-
ben jedoch ihren Willen nicht schriftlich 
festgehalten und auch ihre Angehörigen 
nicht darüber informiert. 

Größere Bereitschaft zur Organspende

Dennoch ist positiv zu bemerken, dass die 
Zahl der Personen, die einen Organspen-
deausweis besitzen, seit 2012 in Deutsch-
land steigt. Waren es 2012 nur 22 Prozent, 
hatten 2013 bereits 28 Prozent einen Or-
ganspendeausweis und 2014 stieg die Zahl 
der Personen mit einem solchen Ausweis 
auf 35 Prozent an.  

Immer mehr Arztpraxen in Hessen sind 
auf Menschen mit Behinderung ein-
gestellt. So gab es 2015 3.747 rollstuhl-

gerechte Arztpraxen, 90 mehr als noch 
im vergangenen Jahr. Das geht aus einer 
Auswertung des Internetportals „vdek-
Arztlotse“ hervor, welche die Selbstaus-
künfte von niedergelassenen Ärzten, 
Zahnärzten und Psychologischen Psy-
chotherapeuten in rund 12.700 hessi-
schen Praxen wiedergibt. Der vdek-Arzt-
lotse (www.vdek-arztlotse.de) ist ein 
bundesweites Angebot des Verbands der 
Ersatzkassen in Kooperation mit der Stif-
tung Gesundheit. 
Zusätzlich geben 386 hessische Praxen 
an, dass sie über verstellbare Stühle und 
Liegen verfügen. Das ist zum Beispiel bei 
Untersuchungen von Menschen mit Be-
hinderungen beim Zahnarzt oder beim 
Gynäkologen wichtig. 2014 waren es noch 
342. Auch die Zahl der Behindertenpark-
plätze stieg im Vergleich zum Vorjahr um 
154 auf derzeit 492. Ein positiver Trend ist 
auch bei barrierefreien Aufzügen in den 
Praxen zu vermerken: hier waren es 2014 
noch 226, 2015 stieg die Zahl bereits auf 
251 an. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl 
der barrierefreien Toiletten: von 173 im 
vergangenen Jahr auf aktuell 190.
Der vdek-Arztlotse und die Stiftung 
 Gesundheit bieten mit 12 Kriterien zur 
Barrierefreiheit in diesem Bereich der-
zeit die detailliertesten Informationen 
bei der Arztsuche an. 

B A R R I E R E F R E I H E I T

Mehr rollstuhl-
gerechte Arztpraxen 
in Hessen
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Der bekannte Hirnforscher und Lern-
experte Martin Korte räumt mit dem 
Mythos auf, dass unsere Denk- und 
Gedächtnisfähigkeiten im Alter vor 
allem schwinden. Zwar sind das mitt-
lere und das höhere Alter Entwick-
lungsphasen mit bestimmten Eigen-
heiten und Schwächen, aber auch mit 
besonderen Fähigkeiten und Stärken, 
die wir erkennen und nutzen sollten. 
So wirkt sich auch die eigene Erwar-
tungshaltung auf die geistige Leis-
tungsfähigkeit im höheren Alter aus. 
Und das bedeutet: Wir können den 
Alterungsprozess unseres Gehirns 
(positiv) beeinflussen. 

Martin Korte 
Jung im Kopf: Erstaunliche 
Einsichten der Gehirnforschung 
in das Älterwerden 
5. Aufl. 2012, 336 S., € 19,99 
Deutsche Verlags-Anstalt, 
München

Eine Vielzahl verschiedener Akteure 
ist an der deutschen Gesundheitspoli-
tik beteiligt. Obwohl ihre Forderungen 
teilweise gegensätzlich sind, werden 
sie häufig mit demselben Argument 
begründet: dem Ziel der Qualitätsstei-
gerung. Gesundheit 2030 ermöglicht 
einen Überblick über die jeweiligen 
Vorstellungen für ein qualitativ hoch-
wertiges Gesundheitswesen der Zu-
kunft. Dabei bieten Originalbeiträge 
von Akteuren aus Politik, Selbstver-
waltung und Gesellschaft die Grund-
lage für politik- und kommunikations-
wissenschaftliche Analysen. 

Bandelow/Eckert/Rüsenberg 
(Hrsg.) 
Gesundheit 2030 
1. Aufl. 2009, 336 S., € 49,90 
VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, Wiesbaden

B Ü C H E R

Unser Gehirn  
im Alter

Gesundheitswesen 
der Zukunft

Wie hoch sind die Ausgaben der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) für Krankenhausbe-

handlungen? Wie viel Prozent der jähr-
lichen Leistungsausgaben entfallen auf 
Arzneimittel? Wie haben sich die Wer-
te im Vergleich zum Vorjahr verändert? 
Antworten auf diese und weitere Fragen 
rund um das Gesundheitswesen liefern 
die „vdek-Basisdaten des Gesundheits-
wesens“. Die aktuelle Auflage gibt einen 
guten Überblick über bevölkerungs- und 
versichertenbezogene Kennzahlen sowie 
Finanz- und Strukturdaten der verschie-
denen Versorgungsbereiche. So zeigen die 
Zahlen z. B., dass die Krankenhauskos-
ten 2013 mit 64,2 Mrd. Euro den größten 
Ausgabenblock bilden. Zum Vergleich: für 
ärztliche Behandlungen wurden im glei-
chen Zeitraum 31,4 Mrd. Euro ausgegeben. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Lieben ein schönes Weih-
nachtsfest, besinnliche Feier-

tage und einen guten Rutsch. Möge das 
kommende Jahr für Sie ein erfolgreiches, 
rundum schönes und vor allen Dingen 
 gesundes werden.
Ihre vdek-Landesvertretung Hessen

S T A T I S T I S C H E  G R U N D L A G E N

Neue „vdek-Basis-
daten“ erschienen

W E I H N A C H T S G R Ü S S E

Erholsame Festtage!

81,2 Mio.
Einwohner

1,1 %
Durchschnittlicher 
Zusatzbeitragssatz

53,6 Mio.
Mitglieder

17,2 Mio.
Familienversicherte

36,8 Mio.
AKV Mitglieder

31,1 Mio.
Pflichtmitglieder

5,7 Mio.
Freiwillige Mitglieder

16,7 Mio.
KVdR Mitglieder

53,0 Mio.
AKV Versicherte

17,7 Mio.
KVdR Versicherte

2,9 Mio.
Freiwillige Mitglieder 
mit Anspruch auf Krankengeld 
nach Ablauf von 6 Wochen

123
Kassen

14,6 %
Beitragssatz-KV

204,2 Mrd. EUR
GKV-Einnahmen

205,5 Mrd. EUR
GKV-Ausgaben

314,9 Mrd. EUR
Gesundheitsausgaben

6,7 %
Anteil der GKV-Ausgaben 
am BIP

30,7 Mio.
Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte

86,6 %
Marktanteil der GKV

50.850,00 EUR
Beitragsbemessungsgrenze 56.250,00 EUR

Versicherungspflichtgrenze

714.927
Geburten

868.356
Sterbefälle

70,7 Mio.
Versicherte

199,6 Mrd. EUR
Zuweisungen aus 
Gesundheitsfonds

2015 / 2016
vdek-Basisdaten des
Gesundheitswesens

Der bundesweite Fotowettbewerb 
des vdek widmet sich dem Thema 
„Was kann Selbsthilfe?“, um das 
breite Spektrum der Aktivitäten, Pro-
jekte, Initiativen und Gruppen ein-
mal genauer abzubilden. Schließlich 
sind gesundheitsbezogene Selbsthil-
fegruppen für Millionen Menschen in 
Deutschland zu einer wichtigen An-
laufstelle geworden. Bilder von Stu-
dierenden und jungen Fotografen 
können bis zum 12. Februar 2016 ein-
gesendet werden. Im Frühjahr 2016 
werden die besten Beiträge prämiert. 
Es winken Preisgelder von insge-
samt 8.000 Euro. Alle Informationen 
zum Wettbewerb, für den Bundesge-
sundheitsminister Gröhe die Schirm-
herrschaft übernommen hat, befin-
den sich unter http://www.vdek.com/
ueber_uns/vdek-fotowettbewerb/
selbsthilfe.html

F O T O W E T T B E W E R B

vdek schreibt 
 Fotowettbewerb zur 
„Selbsthilfe“ aus 
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